
Absetzbarkeit von 
Kündigungsverlusten

I. Problemstellung

Glaubt man Statistiken, so besitzt jeder Einwohner
Deutschlands mehrere Lebensversicherungen.
Erscheint „der Deutsc he“ nach Einstellung und
Verhalten generell mehr an Absic herung für alle
möglichen Lebenslagen interessiert als beispiels-
weise seine europäischen Nachbarn, so gilt dies
wohl gerade im Bereich von Lebensversicherun-
gen. Bis zur gesetzlichen Neuregelung von nach
dem 31.12.2004 abgeschlossenen Lebensversi-
cherungsverträgen lagen diese Anla geprodukte
in der Belie btheitsskala mit an der Spitze.
Wenngleich für die a b dem 01.01.2005 a bge-
schlossenen kapitalbildenden und fondsgebunde-
nen Lebensversicherungen eine g eänder te
Rechtslage besteht, so wir d dennoch - nach wie
vor - gerade im Hinblick auf  die Schaffung einer
(zusätzlichen) Altersvorsorge eine V ielzahl von
Neuverträgen abgeschlossen. 

Mag der Abschluss einer Lebensversicherung
je nach individueller Ausgangslage sowohl Vor-
als auch Nachteile mit sic h bringen, so steht in
jedem Fall jedoch fest, dass der V ersicherungs-
nehmer im Falle vorzeitiger Vertragsbeendigung
einen Verlust macht, da er dann nur den R ück-
kaufswert ausbezahlt bekommt. Zw ar hat das
Gesetz zur R eform des V ersicherungsvertrags-
rechts vom 20.11.2007 dazu g eführt, dass sich
für den einzelnen V ersicherungsnehmer im Ver-

gleich zur R echtslage davor höher e Rückkaufs-
werte ergeben; im Ergebnis sind die R ückkaufs-
werte aber in der überwiegenden Vielzahl der Fäl-
le niedriger als die Summe der vorher einbezahl-
ten Versicherungsbeiträge sowie der Kosten der
damit zusammenhängenden (steuer-) rechtlichen
Beratungsleistungen.

Als ob dieser Verlust alleine nicht schon ärger-
lich genug wäre, so müssen V ersicherungsneh-
mer, die einen der artigen Verlust realisiert ha-
ben, bei Anfer tigung ihrer Steuererklärung fest-
stellen, dass sie diesen in aller R egel nicht steu-
erlich geltend machen können. Dadurch entsteht 
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Bislang ist grundsätzlich weder ein Abzug als Werbungskosten noch im Rahmen

von Sonderausgaben bzw. außergewöhnlichen Belastungen möglich. Durch

anders lautende Entscheidungen einzelner Finanzämter scheint Bewegung in die-

sen Grundsatz geraten zu sein. Was ist vom Steuerpflichtigen hierzu zu beachten?
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für den einzelnen Steuer pflichtigen eine sc hier
unerträgliche Situation: War der Aufbau einer Al-
tersvorsorge mittels einer Le bensversicherung
schon nicht erfolgreich, der überdies mit bereits
versteuertem Geld vorgenommen wurde und von
dem durch den niedrigeren Rückkaufswert schon
viel Geld ver loren wurde, so können sie noc h
nicht einmal diesen Verlust steuerlich geltend ma-
chen, da ihnen der Fiskus einen derartigen Abzug
verwehrt. 

II. Widersprüchlichkeit der derzeit 
geltenden, steuerlichen Rechtslage 

Konnten in der Vergangenheit Versicherungsbei-
träge im R ahmen des Sonder ausgabenabzugs
nach § 10 I Nr. 2 b, II EStG (alte Fassung) geltend
gemacht werden, so w ar auch dies nur bis zu
dem gesetzlich festgelegten Höchstbetrag von
Euro 2.400 pr o Jahr möglic h. Und auc h diese
Abzugsmöglichkeit kam in nahezu al-len F ällen
nicht zum Tragen, da diese Grenze be-reits durch
andere Sonderausgaben überschritten wurde.

Dienten Ansprüche aus Versicherungsverträ-
gen über ihr e Laufzeit g ar der Tilgung oder Si-
cherung eines (betrie blichen) Darlehens und
konnten darauf  anfallende Finanzierungskosten
wie etwa Schuldzinsen steuerlich als Werbungs-
kosten bzw. Betriebsausgaben in Abzug gebracht
werden, so w ar ein Sonder ausgabenabzug we-
gen sogenannter Steuerschädlichkeit gänzlich

ausgeschlossen. 
Die Vorschrift des § 20 I Nr. 6 EStG in der seit

01.01.2005 geltenden Fassung regelt die steuer-
liche Rechtslage so, dass diesbezüglic h der Un-
terschiedsbetrag zwischen der V ersicherungs-
leistung und der Summe der auf  sie entrichteten
Beiträge (Erträge) im Erlebensfall oder bei Rück-
kauf  des Vertrages bei Rentenversicherungen mit
Kapitalwahlrecht steuerpflichtig ist, soweit nic ht
die (lebenslange) Rentenzahlung gewählt (und
erbracht) wird, und bei K apitalversicherungen
mit Sparanteil, wenn der V ertrag nach dem
31.12.2004 abgeschlossen wurde.

Wird die Versicherungsleistung nach Vollen-
dung des 60. Lebensjahres des Steuerpflichtigen
und zugleich nach Ablauf  von 12 Jahr en nach
dem Vertragsabschluss ausgezahlt, ist die Hälfte
des Unterschiedsbetrages steuerlich anzusetzen.
Dies gilt gleic hermaßen für ka pitalbildende und
fondsgebundene Lebensversicherungen. 

Im Ergebnis führt dies dazu, dass we-der auf
der Ausgabenseite die g eleisteten Versi-che-
rungsbeiträge steuermindernd als Sonder -aus-
gaben geltend gemacht werden können; noc h
bleiben umgekehrt auf  der Einnahmenseite die
erzielten Erträge steuerlich unberücksichtigt. Im
Gegenteil: Steuerlich der Einnahmeseite zug e-
rechnet sind sämtliche Erträge zu versteuern. 

Wie werden nun die aus vorzeitig gekündigten
Lebensversicherungen entstandenen V erluste
steuerrechtlich behandelt? 

In einem Anwendungsschreiben des Bundesfi-
nanzministeriums findet sich hierzu die F eststel-
lung, dass, indem es sic h die V ersicherer ge-
wöhnlich vorbehalten, einen Abzug bei vorzeitiger
Beendigung vorzunehmen, es insbesonder e bei
einem sehr frühzeitigen Rückkauf  zu einem nega-
tiven Unterschiedsbetrag kommen könne. In der
Praxis führt dies bislang dazu, dass der artig er-
littene Verluste für den Steuer pflichtigen keine
steuerliche Berücksichtigung finden.

Dadurch, dass dem Steuerpflichtigen die Gel-
tendmachung solchermaßen erlittener Verluste
verwehrt wird, entsteht eine unterschiedliche Be-
handlung von zu versteuernden Erträgen auf  der
einen und keine steuerliche Berücksichtigung fin-
denden Verluste auf  der anderen Seite.

Dies, obgleich sowohl Er träge als auch Ver-
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luste aus ein- und demselben Le bensversiche-
rungsvertrag stammen. 

Diese einseitig zugunsten des Fiskus bzw. ein-
seitig zu Lasten der Steuer pflichtigen getroffene
Regelung erscheint nicht nur nicht gerechtfertigt,
sondern darüber hinaus auch verfassungsrecht-
lich bedenklich: Hierin könnte nic ht nur ein V er-
stoß gegen Art. 3 I GG (Gleichheitsgrundsatz) lie-
gen, sondern auch ein Verstoß gegen das verfas-
sungsrechtlich anerkannte Gebot der Folgerich-
tigkeit. Letzteres besagt, dass die Besteuer ung
sowohl nachvollziehbar als auch konsequent vor-
genommen werden muss. Dies bedeutet, dass
besondere sachlich rechtfertigende Gründe ge-
geben sein müssen, um im Einzelf all von diesem
Gebot der Folgerichtigkeit abweichen zu können:
Der Hinweis auf  fiskalische Gebotenheit ist hierfür
nicht ausreichend.

Auf  die vorliegende Problematik gemünzt: Hat
der Steuerpflichtige seine aus der Le bensversi-
cherung erzielten Er träge zu versteuern, so sind
ihm umgekehrt die in diesem Zusammenhang
entstandenen Verluste einkommensteuermin-
dernd zugute zu halten. Es darf  vor allem nic ht
von der g erade bestehenden Haushaltsla ge im

Bund abhängig gemacht werden, ob und welc he
im Zusammenhang mit dieser Einkunftsar t Ka-
pitalvermögen (wie hier in F orm einer Le bens-
versicherung) entstandenen V erluste abzugsfä-
hig sind oder nicht. 

Auffällig ist in diesem Zusammenhang , dass
der Gesetzgeber gerade in letzter Zeit in Gestalt
der Kürzung der sogenannten Pendlerpauschale
in Form einer Abzugsbesc hränkung der für die
Fahrten von der Wohnung zur Arbeitstätte entste-
henden Kosten tendenziell dazu neigt, unter Hin-
weis darauf, dass es fiskalisch geboten sei, mehr
und mehr von dem verfassungsrechtlichen Gebot
der steuerlichen Konsequenz abzuweichen. Nach
Auffassung des Bundesfinanzhofs ist diese ange-
sprochene Neuregelung in mehrf acher Hinsicht
verfassungswidrig; das Bundesverf assungsge-
richt prüft derzeit, ob die K ürzung der Entfer -
nungspauschale (= Abzugsfähigkeit beruflich be-
dingter Fahrkosten erst ab dem 21. Kilometer)
mit dem Grundgesetz vereinbar ist. 

Im Hinblick auf  die Besteuerung von Lebens-
versicherungen erscheint die Regelung, dass nur
die Erträge, aber nicht die Verluste einkommen-
steuerpflichtig sind, folglich ebenso verfassungs-
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widrig. 
Der Kern der Problematik liegt also nicht zu-

letzt in der willkür lich erscheinenden Festlegung,
dass hier Erträge zu versteuern sind, aber umge-
kehrt keine diesbezüglich entstandenen Verluste.
Hinzu kommt, dass es vor liegend zweifelhaft er-
scheint, dass der Gesetzg eber „gleichsam nach
Gutdünken (und je weiliger Haushaltslage)“ ein-
seitig definieren kann, welche Steuertatbestände
bzw. -sachverhalte und damit verb undenen Aus-
gaben zur Erzielung der einzelnen Einkünfte die-
nen, also steuerlich abzugsfähig sind. Dies wiede-
rum lässt außer Acht, dass die Erzielung steuer-
barer Erträge nur durch entsprechend getätigte
Aufwendungen möglich war. Indem diese T atsa-
che ignoriert wird, wird gleichsam „an einem
Grundpfeiler des deutsc hen Einkommensteuer-
rechts gerüttelt“.

III. Handlungsempfehlungen

Zwar findet sich keine ausdr ückliche gesetzliche
Aussage zu V erlusten aus Le bensversicherun-
gen, die insbesondere durch vorzeitige Vertrags-
beendigung entstanden sind; ang esichts der
oben ausgeführten Problematik erscheint die
Versagung einer Geltendmac hung derartig ent-
standener Verluste bei gleic hzeitiger Besteue-
rung der erzielten Er träge nicht im Einklang mit
der Verfassung zu stehen: Eine Gesetzesr egel-
ung, nach der erzielte Er träge aus einer Lebens-
versicherung der Besteuer ung unterliegen, im
Gegenzug die zur Erzielung derselben aufgewen-
deten Versicherungsbeiträge in Gänze oder auch
nur teilweise als nic ht abzugsfähig gelten, ver-
stößt zum einen gegen das verfassungsrechtliche
Gebot der (steuerlichen) Folgerichtigkeit und zum
anderen gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz
gem. Art. 3 I GG. 

Laut Handelsblatt haben in der jüngsten Praxis
einzelne Finanzämter Verluste aus vorzeitig g e-
kündigten Lebensversicherung einkommensteu-
ermindernd anerkannt. Konnten der artige Ver-
luste bislang nac h gängiger Verwaltungspraxis
steuerlich nicht geltend gemacht werden, emp-
fiehlt es sich angesichts dieser Tendenz zukünftig
für jeden Steuerpflichtigen, der einen finanziellen
Verlust aufgrund vorzeitiger Vertragsbeendigung
einer Lebensversicherung erlitten hat, diesen
steuerlich bei seinem Finanzamt g eltend zu ma-
chen. Eine höc hstrichterliche richtungsweisende
Entscheidung zu dieser T hematik steht bislang
noch aus. Sollte es jedoch zu einer solchen kom-
men, können nur die Steuer pflichtigen (gegebe-
nenfalls auch nachträglich) mit einer entspr e-
chenden Anerkennung ihrer solchermaßen erlit-
tenen Verluste rechnen, die diese auc h im Rah-
men ihrer Einkommensteuererklärung geltend
gemacht und gegen eine mögliche Nichtanerken-
nung derselben Einspruch eingelegt haben. 

In jedem F all empfiehlt es sic h diesbezüglich,
hierfür fundierten steuerlichen Rat einzuholen.
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